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Informationsblatt

Merkmale für eine selbstständige und eine unselbstständige Tätigkeit
Merkmale für eine selbstständige Tätigkeit:

· Vorliegen eines Gewerbescheins

· Keine konkreten Vorgaben, wie und welche Tätigkeiten für die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen sind (keine Weisungen)

· Keine Vorgaben, wann genau die einzelnen Leistungen zu erbringen sind

· Keine Kontrolle der Betreuungskraft hinsichtlich der Erbringung der Leistungen in zeitlicher und örtlicher Hinsicht oder bezüglich der Arbeitsabfolge

· Die Betreuungskraft kann sich durch eine andere Betreuungskraft vertreten lassen

Merkmale für eine unselbstständige Tätigkeit:
· Genaue Vorgaben für die Betreuungskraft, welche Betreuungstätigkeiten wann, wo und auf welche Weise durchzuführen sind (Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsabfolge)

· Ständige Kontrolle der Durchführung der Tätigkeit der Betreuungskraft

· Die Betreuungskraft darf sich bei ihrer Tätigkeit nicht durch eine andere Betreuungskraft vertreten lassen
Hinweis: Bei der Inanspruchnahme selbständiger Personenbetreuer besteht das Risiko, dass diese selbständige Tätigkeit durch eine behördliche Entscheidung als unselbständige Tätigkeit beurteilt wird. Dann könnte es zu einer Nachforderung der Sozialversicherung sowie der Lohnabgaben beim Haushalt kommen. 
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